
146  Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 30. April 2020 Nr. 16

Mainz, den 28. April 2020
Die Ministerin für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie
Sabine Bätzing-Lichtenthäler

D r i t t e  L a n d e s v e r o r d n u n g
zur Änderung der 

Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz
Vom 28. April 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 
und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
27. März 2020 (BGBl. I S. 587), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 
der Landesverordnung zur Durchführung des Infektions-
schutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt ge-
ändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. 
S. 341), BS 2126-10, wird verordnet:

Artikel 1

Die Vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 
vom 17. April 2020 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 24. April 2020 (GVBl. S. 139), wird wie 
folgt geändert:

1. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9

(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Lan-
des Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025 aufgenommen sind, die 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz und Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag nach 
§ 109 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die zum 
29. April 2020 über Intensivbehandlungsbetten mit Be-
atmungsmöglichkeit verfügen und im Register der Deut-
schen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI-Register) registriert und gelistet 
sind, haben ihre Intensivbehandlungsbetten mit Beat-
mungsmöglichkeit im jeweils notwendigen Umfang, min-
destens jedoch 20 v. H. ihrer jeweiligen Kapazitäten, und 
die Behandlungskapazitäten der Normalversorgung in Iso-
lierstationen im jeweils notwendigen Umfang einschließ-
lich des für die Versorgung und Behandlung notwendigen 
Personals jederzeit für die Versorgung und Behandlung 
von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Er-
krankung vorzuhalten.

(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infek-
tionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 dies nach Fest-
stellung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie erforderlich machen, haben die in Ab-

satz 1 genannten Krankenhäuser innerhalb von 72 Stun-
den nach dieser Feststellung weitere Intensivbehandlungs-
betten mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für 
die Versorgung und Behandlung notwendigen Personals 
für die Versorgung und Behandlung von Patientinnen und 
Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung zu organisie-
ren und vorzuhalten. 

(3) Die Krankenhäuser erstellen individuelle Organisati-
onskonzepte, die eine dynamische Anpassung der Kapazi-
täten an das Infektionsgeschehen zulassen und geben diese 
dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie bekannt.

(4) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten ge-
mäß Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 
bis 2025, ein kontinuierliches Monitoring des Infektions-
geschehens, insbesondere der aktuellen Entwicklung der 
Infektionszahlen und der Reproduktionszahl der Informa-
tionen des DIVI-Registers, sowie der ständige Informati-
onsaustausch mit den kooperierenden Krankenhäusern 
der Maximal- und Schwerpunktversorgung in den fünf 
Versorgungsgebieten erfolgen, in enger Abstimmung mit 
dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie, weiterhin durch die Krankenhäuser, denen 
dies durch Bescheid des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie vom 30. März 2020 als beson-
dere Aufgabe zugewiesen wurde.“

2. § 15 Satz 1 Nr. 44 und 45 erhält folgende Fassung:
„44. entgegen § 9 Abs. 1 die erforderlichen Intensivbehand-

lungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit sowie die Be-
handlungskapazitäten der Normalversorgung in Iso-
lierstationen einschließlich des für die Versorgung und 
Behandlung notwendigen Personals nicht vorhält,

45. entgegen § 9 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungs-
betten mit Beatmungsmöglichkeit einschließlich des 
für die Versorgung und Behandlung notwendigen 
Personals nicht organisiert und vorhält,“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 29. April 2020 in Kraft.


